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Rechtsverordnung
"überdenGeschützten Landschaftsbestandteil „Berlochsberg“,
GemarkungFrei-Lanbersheim,Landkreis Bad Kreuznach,

vom29. Februar 1988

vor z

u

 
Mit Genehmigung des Landesvermessungsamtes Rheinland-
vom 26, L 1977, Az: WERT, vervielfältigt durch:Kreisverwaltung
Bad Kreuznach.'

Aufgrund$20 des Landespflegeges-tzesvom 5.2.1979 (GVBLS.
36), zuletzt geändert durch das 1. l,andesgesetz zur Änderung
des Landespflegegesetzesvom 27.3. 1587 \\xV 31.8, 70) ES 701-1,
wirdverordnet:
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(1) Das in der beigefügten Karte gekennzeichnete Grundstück

in der GemarkungFrei-Laubersheim,Flur 6, Flurstücks-Nr.
113, wird zum Geschützten Landschaftsbestandteil be-
stimmt. Er trägt die Bezeichnung „Berlochsberg*.

(2) Die Eigentümer und Nutzüngsberechtigten der geschützten
Fläche haben die Aufstellung amtlicher Hinweisschilder und
die von der Unteren, Landespflegebehörde zur Erhal-
tung, Pflege und Entwicklung des Gebietes angeordneten
Maßnahmenzu dulden. .
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Schutzzweckist die Erhaltung des Geländeszur Sicherstellung
. der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes.
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ImGeschütztenLandschaftsbestandteilist esverboten:
1. bauliche Anlagen aller Art zu errichten, auchwenn sie kei-
nerBaugenehmigungbedürfen;

.2. Neu-oderAusbaumaßnahmenimWegebaudurchzuführen; |

3. Leitungen aller Art über oder unterder.Erdoberfläche zu
errichtenoderzuverlegen;

&, Inschriften, Plakate, Büd- oder ‚Schrifttafeln anzubringen
oder aufzustellen;

5. stationäre oderfahrbare Verkaufsstände aufzustellen oder
sonstige gewerbliche Anlagenzu errichten; '

6. Spiel-, Zeit-,Grill-oder Campingplätze anzulegen;

7. zu zelten,zulagern oder zugrillen;‘

8.die bisherige Bodengestalt durch Abtragung, Aufschüttung
oder aufsonstigeWeisezuverändern;

"9,Abfälle ahzulagern oder dasSchutzgebietsonstzuverünrei-

5  

 

  
  

- nIgen;
.,10. Feueranzuzündenoder zuunterhalten;
:IL das SchutzgebietmitFahrzeugen allerArtzübefahren;

=-12.die Flächeneinerland-und forstwirtschaftlichen Nutzung
>zuzuführen;;,

|:.38.Modellflugzeugezubetreiben;TE 7 4

 

15.widlebenden Tieren nachzusfellen, de mutwillig zu beun-

“ zunehmenoderzu beschädigen;

16. dasGeländemit Nährstoffen anzureichern;

 

Ä zuhigen,Vorrichtungen zuihrem Fang anzubringen, sie zu !
-"fangen, zu verletzen oderzutöten oderihre Entwicklungs- 7
:stadien, Nesterodersonstigen Brut-oderWohnstätten fort- " 

 

. (1)$ 3 ist nicht anzuwenden auf Handlungen, die erforderlich

. 3.83 Nr. 3 Leiturigen allerArtüber oder unter der Erdoberflä-
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sind:

.1.für die ordnungsgemäßeAusübung der Jagd, ausgenom-
men die Errichtungvon Jagdkanzeln, Jagdhütten und|
Wildfütterungsanlagen;

2. für den Betrieb und die Unterhaltungder vorhandenen
Hochspannungsleitung, in Abstimmung mit der Unteren

. Landespflegebehörde,

soweitsiedemSchutzzweck nichtzuwiderlaufen.

(2) $ 3 ist nicht anzuwenden auf die von der Unteren Landes-
pflegebehörde angeordneten oder genehmigten Maßnah-

men oder Handlungen,die der Kennzeichnung, Pflege, Ent-
wicklungoder Erforschung des Gebietes dienen.
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Ordnungswidrig im Sinne des $ 40 Abs. 1 Nr. 8 Landespflegege-
setzes handelt, wervorsätzlich oderfahrlässigentgegen

‘1.83 Nr. 1 bauliche Anlagenaller Art errichtet, auch wenn sie
keiner Baugenehmigungbedürfen;

2. 8% 3 Nr. 2 Neu- oderAusbaumaßnahmen im Wegebau durch-
=“ fü h rt; ”

che errichtetoderverlegt;

4.8 3 Nr. 4 Inschriften, Plakate, Bild- oder Schrifttafeln an-
bringt oderaufstellt;

5.8 3 Nr. 5 stationäre oder fahrbare Verkaufsstände aufstellt
oder sonstige gewerbliche Anlagen errichtet;

6.53 Nr. 6 Spiel-, Zeit-,Grill- oderCampingplätze anlegt;
1.53 Nr. 7zeltet, lagert odergrillt; |
8.853 N.6cie bisherige Bedcngestali &urch Abtragung, Aui: |

schüttungoder auf’sonstigeWeise verändert; |
9.53 Nr. 9 Abfälle ablagert oder das Schutzgebiet sonstverun-|

 
reinigt;

10.83 Nr. 10 Feuer anzündetoderunterhält;
11.83 Nr. 11 das SchutzgebietmitFahrzeugen allerArt befährt;
12.5 3 Nr. 12 die Flächen einer land- und forstwirtschaftlichen

Nutzungzuführt;

13.83 Nr. 13 Modellflugzeugebetreibt;

14.$ 3.Nr. 14 wildwachsende Pflanzen aller Art entfernt, ab-
brenntoderbeschädigt;

15.8 3 Nr. 15 wildlebenden Tieren nachstellt, sie mutwillig be-
unruhigt, Vorrichtungen für ihren Fang anbringt, sie fängt,
verletzt oder tötet oder ihre Entwicklungsstadien, Nester

oder sonstigen Brut- oder Wohnstättenfortnimmt oder be-
schädigt; :

“ 16.891. dasCelindenitNähesofimanreicher
86

(9DieseVeronungtttamTagenachihrerVerkündigungin
Kraft

- (2) Gleichzeitig wirdinder 2Nachtragsverordnung zur Siche-
rung von Naturdenkmalen im Kreis Alzey vom 12. 2. 1965
(Staatsanzeiger Nr. 8 S. 15 vom 21. 2. 1965) in der Liste der
Naturdenkmale die laufende Nr. 62 „Berlachsberg“ gestri-
chen.

Bad Kreuznach,den29. Februar1988
KreisverwaltungBad Kreuznach

“ Untere Landespflegebehörde-
inVertretung

Meyer


